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Das Fahrrad kann vielen Zwecken dienen
(Aus einer Broschüre des Örtsplanungs- *

Institutes der Region Ile-de-France)

Radwege-Planung: Ein ernsthafter Beitrag zur kommunalen Umweltpolitik

l?!?-.^!^r^Ti^te. de^p1al^un9?yerband,in1 Auftra9 des Bayer1schen Staats-
mimsteriums für Landesentwicklung und UmweHfrägen ein""Modell für Rad-
wanderwege Tm Raum der Landeshauptstadt MUnchen-'einschließlich des Um-"
landes.

Auf der Grundlage dieser Modellplanung wurden in den folgenden Jahren eine
^i.^-i^n..1,al1dl<ireisbezoge!??n.Ra w^genetz?1? entwicke1t, die Z.T. von den
jeweiligen Laridkreisen selbst, z.T^ vom Planungsverband erarbeitet wurden.
Auch die Regionalplanung hat das Anliegen aufgegriffen und entsprechende
Ziele vorgegeben.

^^^^^^ss^^^S^^^^r^
.a^?l>!?r??^mrns-?^n^zu?ammer!hän?er1cles Fu^~ und Radwe9e"e't-z, das inzwischen
weitgehend realis-iert worden ist.

Nachdem 1979 der Münchner Stadtrat einen beschleunigten Ausbau der Radweqe
für den Bereich der Innenstadt gefordert hat. wird eine rasche Realisieru "g
auch für den Bereich außerhalb des Mittleren Rings angestrebt.
1986/87 wurde für das Isartat-Süd zwischen München und Wolfratshausen i m

Auftrag des Isartalvereins vom Planungsverband ein Radwegekonzept-erarbei-
tet.
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J1986 hat der Verein Erholungsgebiete dem Planungsverband den Auftrag er-
teilt, den Ist-Zustand und die Planungen in der gesamten Region zusammen-
^stellen und daraus Vorschläge für ein REGIONALES NETZ aufzuzeigen.

satzlich zu bereits vorhandenen geme-indl ichen Radwegen g-ibt es auch Kon-
epte, die zwischen benachbarten Gemeinden Verbindungen verbessern sollen,

Z.B. im Münchner Norden,

Es tut sich also Erfreuliches. Dabei zeigt steh aber auch, daß es dringend
wird, über die Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinweg bestimmte Grundsätze
zu verfolgen, insbesondere hinsichtlich

o Verknüpfung zum überörtltchen Zusammenhang
o Gestaltungsgrundsätze
o Kennzeichnung (Schilder).

Der Entwurf als erster Schritt zu einem REGIONALEN NETZ liegt nun vor.
r wird 1n Kürze den Landkreisen zur Stellungnahme vorgelegt.

^m Gegensatz zum damaligen Plan von 1974 hat dieser Entwurf bereits mehr
Is nur das_Freizeit-Rade1n im Auge, - wenn auch Z.B. bestimmte Anliegen,

wie die Verbindung von Erholungsgebieten untereinander, für den Verein
von besonderem Interesse sind.

chulweg Selbstverständlich kann und soll nicht für jede "Nutzer-
gruppe" (Freizeit, Schule, Beruf, Einkaufen, Zentrale E-in-
richtungen) ein eigenes Radwegenetz entwickelt werden. .Wenn
das Fahrrad bei bestimmten Fahrten eine gleichwertige Atter-
native zur Benutzung des eigenen Kraftfahrzeugs darstellen
soll, und damit die Straßen von vermeidbarem Verkehr ent-
lastet werden können, sowie vor allem auch ein Beitrag zur

erufsverkehr Lösung der Probleme des ruhenden Verkehrs in unseren Örts-
Zentren geleistet werden soll, muß die Entwicklung eines
"Integrierten" Netzes im Vordergrund stehen. Dabei ist auch
dem Berufsverkehr, der sehr umwege- und zeitempfindlich ist,
mehr Beachtung als bisher zu schenken, - etwa zwischen Orts-
teilen oder von Zuhause zum S-Bahn-Haltepunkt ist mindestens
in der schönen Jahreszeit das Fahrrad durchaus brauchbar.

% alter Die vorhandenen Potentiale für den Radverkehr sind
PKW-Fahrten entwicklungsfähig, da die zurückgelegten Wege in Verdichtungs-
unter 5 km gebieten und Nahbereichen zu 50-60 % unter einer Entfernung

von 5 km liegen. Der Anteil des Fahrrads erreicht heute schon
bis 30 %, - bei steigender Tendenz.

Angebot Pauschale Empfehlungen zur Dichte eines Radwegenetzes können
schafft nicht aufgestellt werden, da bei Berücksichtigung einer Reihe
achfrage von Faktoren - w-ie Z.B. Besiedlungsdichte, Zustand der Ver-

kehrsinfrastruktur und der Verkehrsmengen auf vorhandenen
Straßen, bevorzugt anzusprechende "Nutzergruppen"-eine auf
die örtliche Situation zugeschnittene Netzdichte erforderlich
wird. Allerdings sollte die Planung eines Radverkehrsnetzes
als Angebot verstanden werden, das auch einen erwünschten
zusätzlichen Radverkehr berücksichtigt.

Verknüpfung Lücken - das bedeutet in alter Regel Gefahrenpunkte für Rad-
entscheidet fahrer - bestehen vor allem im Zuge der Hauptquerverbindungen
Über die innerhalb der Ortschaften. Auch entlang der Bundes- und Staats-
ttrakttvttät Straßen gibt es Lücken. Ebenso ist ein verstärkter Radwegebau

entlang von Kreis- und Gemeindeverbindungsstraße sowie die
radfahrerfreundliche Gestaltung wichtiger land- und forst-
wirtschaftlicher Wirtschaftswege dringend erforderl-ich.
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e§e-Typen Radverkehrsnetze umfassen bekanntlich verschiedene Wege-Typen,
- je nach Lage, Funktion, Radverkehrsaufkömmen und Sicherheits-
bedürfnis:

Als Radfahrverbindungen auf verkehrsarmen Straßen und Wegen wer,
den Straßen mit geringem Kraftfahrzeugaufkommen (weniger als
250 Kfz/Sp-itzenstunde), Uohnstraßen mit baulichen Verkehrsbe-
ruhigungsmaßnahmen sowie land- und forstwirtschaftliche Wirt-
schaftswege (die häufigste Form des Wanderwegs) bezeichnet.

Abmarkierungen von der Fahrbahn oder vom Gehsteig als Radweg-
Angebote sind erfahrungsgemäß nur in Ausnahmefällen oder als
Zwischenlösung denkbar (Sicherheitsprobleme).

Straßenbegleitende Radwege bzw. gemeinsame Rad- und Gehwege
sind von der parallel verlaufenden Fahrbahn durch einen be-
pflanzten Trennstreifen oder durch einen Bord mit Schutzstrei-
fen getrennt. Die Trenn- und Schutzstreifen müssen außerhalb
bebauter Gebiete wegen der höheren Fahrgeschwindigkeiten der
Kfz breiter angelegt sein als in geschlossenen Ortschaften.
Je nach Grundstücksverhältmssen oder Radverkehrsaufkommen
können sie beidseitig oder einseitig der Straße angelegt

.

sein.

Einseitige Radwege werden in der Regel von Radfahrern in bei-
den Richtungen befahren und müssen deshalb eine Mindestbreite
von 2,50 m aufweisen. Innerhalb geschlossener Ortschaften sol-
ten entlang von Straßen mit mehreren Grundstückszufahrten und/
oder Str-aßeneinmündungen einseitige Radwege aus Sicherheits-
gründen nur in Ausnahmefällen (z.B. zu geringer Straßenraum-
querschnitt) errichtet werden. Auf beidseitigen Radwegen, für
die bei Einrichtungsverkehr eine Rlchtbreite von 2,00 m gilt,
sollen Radfahrer in Gegenrichtung nur in Ausnahmefällen und
bei einer Mindestbrette von 2,50 m zugelassen werden.

Als selbständig geführte Radwege werden alte Radwege oder ge-
meinsamen Geh- und Radwege bezeichnet, die nicht im Zuge von
öffentlichen Straßen verlaufen, also auch nicht land- und
forstwirtschaftliche Wirtschaftswege sind;

Auf Fahrradstraßen haben Radfahrer durch eine besondere Beschil
derung Vorrang. Kraftfahrer dürfen diese Straße nur als Anlie-
ger benutzen und nicht schneller als Radfahrer fahren (bei uns
noch nicht vorhanden).

Die Landeshauptstadt München plant sogar eine "Velo-Route" vom
Ostbahnhof zum Truder-inger Wald.

eTIplätze Auch^Fahrräder brauchen Stellplätze, je nach Verkehrsbedeutung
des Standortes. Die Benutzung des Rades hängt wesentlich davon
ab, ob man es am Zielpunkt "ordnungsgemäß" abstellen kann.- Da
gibt es oft noch Engpässe.
(übrigens: Auf einem Pkw-Steltpl ätz können etwa 8 Fahrräder
untergebracht werden).

^staltung Die Gestaltung von Radwegen ist selbstverständlich abhängig
von den örtlichen Gegebenheiten, je nach Wege-Typ.
Grundsatz: technisch einfache Lösungen, zurückhaltend und
sparsam. Ho immer möglich, sollte man auf Asphaltierung ver"
ziehten. Daß sich gut auf wassergebundenen Wegen fahren läßt,
zeigt der Englische Garten.

<
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Gefahren- Die eigentlichen technischen Schwierigkeiten liegen meist
stellen nicht in_den Strecken selbst, sondern'oft in wenigen, aber
Kreuzungen um so schwerwiegenderen Gefahrenstellen, besonders in Ein-
iinmündungen mü-ndungs-.und Obergangsbereichen (das schwächste Glied'der

Kette). Dies entscheidet oft. ob Z.B. Eltern ihren Kindern
das Radfahren gestatten oder nicht.

Hier ist manches wieder gutzumachen, was man zugunsten der
"Flüssigkeit" des Autoverkehrs den Radfahrern (und Fußgän-
gern) zugemutet hat. Solche Korrekturen sind teuer aber not-
wendig. Auch unkonventionelle Lösungen, Z.B. das "Hindernis
Baum" bewußt stehen lassen und den Weg gekrümmt führen, sindt

gefragt (Neue Schnellfahrstrecken anzustreben, - diesmal für
rücksichtslose Fahrer auf 2 Rädern - hieße, daß wir aus den
Straßenbau-Erfahrungen nichts gelernt haben!).

eschilderung Eine Kennzetchnung von Radverkehrsverbindungen ist in der Re-
gion bisher nur stellenweise und dann nicht einheitlich vor-
genommen worden. Radverkehrsnetze sollten jedoch mindestens
Tm,Zuge der Hauptverbindungen durch eine besondere Radver-
kehrswegweisung gekennzeichnet werden. Diese Kennzeichnung
soll aber sparsam sein (Angabe von Ziel und Entfernung).

yerkehrssiche~ Bei str?ßenbe91eitenden we9en 9i1t d1e gleiche Verkehrssiche-
j^mgspflicht ^u.^9SPf1,1cht_wie^fur die Straßen selbst^ 'Bei"seibständig 'ge^

:SÄn^eb-so WIe..beLder.Benutzun?v°"^^""<'
forstw^t^haftl^hen Wegen sind _Einschränkungen'im"Unterha1t
möglich. Dies gilt insbesondere für 1and- und'forstwirtschaft-
^che_Uege., "deren Radwege-Beschilderung/Harkierung-von-den
Zeichen der Straßenverkehrsordnu ng abweichen. Allerdings muß.
jeder öffentliche Verkehrsweg, der auch zum Radfahren"freige-
geben ist, so gestaltet und erhalten werden, daß'der Zustand
^dnungsgemäß ist und Gefahren bzw, Gefährdungen im Rahmen
des Zumutbaren verhindert werden können:

stlr'euPf1icht: auch nur dort, wo Radwege verkehrswichtig sind
und.ohnLstreuun9.bes5nd^-9?^1ich wären: GrobkörnTge
Streumittel/Spmt, Gr-anulat) bei Gefall str-ecken"oder'Kur-
^s1nd.auf.Radwe9er\ane!:din9s m^a] proble.atisch.-des-
halb in EinzetfäUen auch Einsatz von Salz.

S"97.,- H!er.9e1ten.die bekannten Regelungen gern. GVFG (Gemeindever-
rnzierung ^^^w^e^^Geme^st^^^

^ ^Netzz.sa^ang.s^und^AGfFinanzausgleichsges.)
für Uege entlang klassifizierter Straßen, die vom'Ve'rkehrsa'uf'-
kommen her nicht zwingend erforderlich'sind,'aber von"der'Ge-
.ejnde gewünscht werden..Sch1ieß1ich sieht das-Progra^-Frei-
zeit und Erholung" (UmweHministenum) nach wie ^ eine För-.
derung von erholüngsbezogenen Wegen vor.

e-=2?";S;3p's::'"Ti"-^SK;^;s.S;w«:"u r

d Fachste!-
Frühzeitiges Zusammenwirken mit Behörden ist daher besondersen
w!ch"9'..vor.anem mit .d?m .Straßenbaua.t, das-viele-Radwege
m Rahmen des/Geh-^und Radwegeprogran^s- für klassifizierte
Straßen" plant und baut. Der Landkreis Tst'zustandig'fur die
straßenbegl elenden Radwege entlang der Kreisstraßen. 'Aber
^^"^^F-hste1le^:^e.naSh-.ue^^.:;-^-gef.agt:'z.B.
^?^^!r^.-.N^Ursch^tzbehörde> dam1t e1n Abwa9en mit anderen
Belangen möglich ist.

München, den 20.11.1987
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TabeUc 10: Fußgänger- und RadverkehrsDächen

Wert« der Enlwurfademcntt

Qucrechnitt')
(KIammerwerte: Mindestmaße in bestehenden lichte
Baugebieien bzw. bei beengten Verhältnissen) R ^).t H H, HöheK

min man min nun min
m %] m m [m
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Beispiel 14Städte bauliche Struktur und besondere
/

Nutzungsanspruchc
- l bis 2 geschossige offene Bebauung.
- Wohnen, landwirtschaftliche Betriebe, Dienst-

leistungen (Einzelhandel, Post, Kirche).
Vielfältige Nutzungsansprüche an Straßenruum
(Aufenthalt, Spiel. Lagerung, Piirken u. a m

©
Dörfliche Gebiete

& tGl
5 ^

Sammelstraße

Q SS 2
Erläuterungen

W D
u- Entwurfsprinzip: Trennungsprinzip mit

Geschwindigkeitsdämpfung.
- Angepaßte Linienführung und Betonung durch

Einzelbäume zur Wahrung des derzeitigen Stra-
ßenraumcharakters.

- Schmalfahrbahn (Asphalt) und beidseitige '.T.

Mehrzweckstreifen als breite Muldenrinnen m(Pflaster wie Hofflächenu.a. Seitenflächen). ^
a 075 Ctf5Multifunktionale Seitenraume.

A. 50 4JOO 5.00
/ f^ t_

15,00
A-A\-^

Maßgebender Begegnungsfall: Lkw/Lkw bei ver-

a minderter Geschwindigkeit unter Benutzung eines
Mehrzweckstreifens.

.AA
^- J-

-ttDetail Möglicher Anwendungsbereich

^Fahrbahn und Seitenräume; Übergang öffentlich- Verkehrsstärke:300-500Kfz/Spitienstunde

üpnvat; Bäume. angestrebte Höctistgeschwindigkeit: 30 bis 40 km/h
^
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l

Entwnrfcelcmente Bewertung der Nutzungsqualität Anmerkung
- Fahrbahn und Mehrzweckstreifen 5.2,1.1 - Fußgängeriängsverkehr gut Die Wahl des Mchrzweckstreifens war möglich, da
- Gehwege 5.2.1.3 - Fußgängerquerverkehr gut die Sammelstraße nur untergeordnete Verkehrsbe-
- Mulde nrinne 5.2.1.11.1 - Aufenthalt gut deutung aufweist; die Linienfiihrung ergab sich aus
- Begrünung 5.2.1.15 - Kinderspiel gut dem Verlauf der alten Fahrbahn.

- Radverkehr gut
J

- Fließender Kfz-Verkehr gut
- Ruhender Kfz-Verkehr (gut)
- Öffentlicher Personen nah v er kehr
- Begriinung gut
- Ver- und Entsorgung gut



Zügiges Befahren in einer Richtung möglich, ab 1,40 m Breite auch mit spemger Ladung und
Anhänger.
Nebeneinanderfahren, Überholen und Begegnen unter 1,60 m nur schwer möglich, deshalb Aus-
weichen auf benachbarte Flächen erforderlich.

l ,00 bis 1,60m

5t Im unteren Breitenbereich Nebeneinanderfahren, Überholen und Begegnen nur mit verminder-
ler Geschwindigkeit. Ungeübte Radfahrer müssen u. U. noch ausweichenh

Im oberen Breitenbereich Nebeneinanderfahren, Überholen und Begegnen gut möglich, auch
wenn ein breiteres Fahrzeug beteiligt ist.

l ,60 bis 2,00 m 2,00 bis 2,50 m

^

Bequemes und zügiges Begegnen, Nebeneinanderfahren und Überholen möglich; auch Gruppen
können zusammen fahren.

^

4,00 m und mehr

Büd 10: Beispiele für die Nutzbarkeit unterschiedlich breiter Radvcrkehrsflächeo

4.2.3 Radverkehr ^ r -l r ~\

Bei der Ouantifizierung des Raumbedarfes für den Radverkehr ist zu
beachten, daß 0

0
- der Anteil radfahrender Kinder groß ist, <^

- das Spurhalten bei geringen Geschwindigkeiten besonders für Kinder
und ältere Menschen erschwert ist,

- wegcn_ des uneinheitlichen Fahrerkollektivs {Kinder, Jugendliche, ^0.60^ -^- -u -^ ^1.60 0,90Erwachsene ^ältere Menschen) mit ungleichmäßigen und spontanen 070 0,20 020 020 0.20 020Bewegungsabtäufen gerechnet werden muß, (010) (0.60) (010) (OW) (1X0) (010) (010)(0,90)(010)- Radfahrer häufig nebeneinander fahren,
~ Auf.ynd Absteigen'Anhaltcn und Anfahren ausreichende Bewegungs- Bild 11: Grundmaße für Veriiehrsräume des Radverkehis

Spielräume erfordern, (Klammerwerte gelten bei eingeschränkten B ewegungsspie [räumen)- Gepäck, Abslandshaiter und Rückspiegel die Grundbreite eines Rad-
fahrers vergrößern können,

- auch bei beidseitigen Radverkehrsanlagcn mit Radverkehr in Richtung
und Gegenrichtung gerechnet werden muß,

- im Einzelfall unterschiedliche Fahrzeugarten (Nomialfahrräder mit a) höhengleiche Anordnung
oder ohne Anhänger, Lastdreiräder, Sportfahrräder) für die Bemes-

dS) c^b c^) c$bsung maßgebend sein können und
- die Breiten von Radverkehrsanlagen situationsbedingt wechseln dür.

fen, wenn andernfalls auf Radverkehrsanlagen verzichetet werden
müßte.

Grundmaße für die Verkehrsräume des Radfahrers lassen sich

/. \aus der Grundbreite von 0,60 m und der Höhe eines Radfah-
rers (vgl, Tab. 2) sowie den in unterschiedlichen Sjtuationen pt y. ^0:'+erforderlichen Bewegungsspielräumen zusammensetzen
(Bild 11). i: y^ ^u?

'.9 175 1,90 -^ BOgonvT"L
c 0

Zusätzlich sollen nach Möglichkeit die für Gehflächen erforderlichen Brei-
tcnzuschläge sinngemäß angewendet werden. Ferner ist bei Radwegen ^ 34.1.,.i135 -t- 1;.

auch neben Längspark streifen ein Breitenzuschlag von 0,75 m erforderlich b) hohenversetzte Anordnung
aufschlagende Wagcntüren) An Stcigungsstrecken ist wegen der Instabi-

l;t;it beim Fahren ein Brehcnzuschlag von Ö,AO m wünschenswert.
(^Aus den Breiten der Verkehrsräume und gegebenenfalls den

Breitenzuschlagen ergibt sich die Breite von Radverkehrsan-
lagen, die bei einspurigem Ausbau 1,00 m und bei zweispuri-

^ ^gern Ausbau ],60 m nicht unterschreiten soll. Zweispurige l*-0
tD

Radwege können einspurige Abschnitte enthalten, wenn für 0^

[^i.^rt^ ^^^Begegnungen und Überholungen auf begleitende Gehflächen
oder Schutzstreifen ausgewichen werden kann. ;^

Die in Bild 10 angegebenen Breiten zeigen die Abwicklung ^ 1.35^ 1.^0 4'1.35-j-
von Radverkehr mit unterschiedlichem Komfort. Büd U: Grundmaßc für das Abstellen von Fahrrädern, Mofas und
Der Flächenbedarf für Fahrrad-, Mofü- und Mopedabstell- Mopeds
ptätze ist aus Bild 12 ersichtlich.

(Dle""EAE85".,kann.bezo9en werden .bei. der Forschungsgesellschaft für
?^lS^~n^5?_^C)i^rswe * A1fred Schütte-AUeeW, 5000 Köln 21.
Telefon 0221-883033)
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